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Es gelten unsere AGB. Erfüllungsort ist Sonsbeck. Gerichtsstand ist Kleve. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER FIRMA DR. NEUMANN MINERALGUSSTECHNIK GMBH & CO. KG

Stand: 21.11.2017

I. Allgemeines / Ausschließliche Geltung

1.  Unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen  
Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

2.  Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle zwischen dem Kunden und uns geschlossenen Verträge über 
die Lieferung von Waren und die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen. Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Ent- 
gegennahme der Lieferung oder Leistung gelten unsere Geschäftsbedingungen als angenommen. Abweichende 
Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir 
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die Bestellung des Kunden vorbehaltlos 
ausführen.

3.  In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Kunden und uns zur Ausführung der Verträge  
getroffen wurden, schriftlich niedergelegt.

II. Vertragsschluss

1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet haben. Sie haben maximal drei Monate Gültigkeit. Verträge kommen allein durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Bestellung bzw. der Werk- oder Dienstleistung zustande.

2.  Aufträge des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren sind, können wir innerhalb 
von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte 
bzw. durch Ausführung der Werk- oder Dienstleistung innerhalb der gleichen Frist annehmen.

3.  Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Angeboten 
und schriftlichen Unterlagen sowie Leistungs-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge technischen 
Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass der Besteller daraus Rechte herleiten könnte. Angaben über unsere 
Produkte (technische Daten, Maße u. a.) sind nur ungefähr und annähernd; sie sind keine garantierte Beschaf-
fenheit, es sei denn, die Garantie erfolgt ausdrücklich und schriftlich.

4.  An allen Mustern, Zeichnungen, Kalkulationen sowie anderen Unterlagen – auch in elektronischer Form – be-
halten wir uns unsere Eigentums- und Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Sie dürfen ohne schriftliche 
Einwilligung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
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III. Zahlungsbedingungen

1.   Mangels besonderer Vereinbarung gelten die Preise ab Werk einschließlich Verladung und ausschließlich Ver- 
packung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Etwaige behörd- 
liche Prüfungs- und Genehmigungsgebühren trägt der Besteller.

2.  Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) in Euro 30 Tage nach Rechnungsstellung bei dem Kunden zur Zahlung fällig, 
soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Bei einer Zahlung innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsstellung wird ein Skontoabzug von zwei Prozent gewährt. Eine Zahlung gilt erst dann 
als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als 
erfolgt, wenn der Scheck im ordnungsgemäßen Geschäftsgang eingelöst wird.

3.  Falls zwischen Vertragsschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unseren 
Produkten liegende Kosten steigen, sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen, sofern 
zwischen Vertragsschluss und Lieferung ein Zeitraum von mehr als vier Wochen liegt, auch wenn der Besteller 
bereits eine Anzahlung geleistet hat.

4.  Der Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur 
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht.

5.  Einwendungen gegen die Rechnung haben unverzüglich nach Erhalt derselben zu erfolgen.

6.  Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Bestellers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB zu, und zwar auch für alle weiteren ausstehen-
den Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Bewirkt der Besteller die Leistung nicht oder 
leistet er nicht Sicherheit in angemessener Frist, sind wir auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus 
der laufenden Geschäftsverbindung fällig zu stellen.

IV. Lieferung / Gefahrübergang

1.  Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich  
unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die technischen Fragen ab- 
geklärt sind. Ebenso hat der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie etwa Beibringung erforderlicher 
behördlicher Genehmigungen oder Anzahlung, ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.

2.  Unsere Lieferzeit ist eingehalten, wenn unser Produkt bis zum Ablauf dieser Zeit das Werk verlassen hat oder wir 
Versandbereitschaft angezeigt haben. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist der Abnahmetermin maß- 
gebend; das gilt nicht bei berechtigter Abnahmeverweigerung.

3. Können wir nicht pünktlich leisten, informieren wir den Kunden umgehend.

4.  Haben wir die Verzögerung nicht zu vertreten, wie zum Beispiel bei Energiemangel, Importschwierigkeiten,  
Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt oder Verzögerungen unserer Lieferanten, verlän-
gert sich die Leistungszeit angemessen. Können wir auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind 
sowohl der Kunde als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Vertrag ist angemessen anzupassen, 
sofern die in Satz 1 genannten Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich 
beeinträchtigen oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken. Soweit eine solche Anpassung für uns wirtschaft-
lich nicht vertretbar ist, haben wir das Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Sofern wir von 
diesem Recht Gebrauch machen, haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 
Kunden mitzuteilen. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Dies gilt auch bei bereits be- 
stehendem Verzug.
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5.  Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im Sinne des BGB oder des HGB, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu ver-
tretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend 
zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages 
beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.

6.  Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertreten-
den vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.

7.  Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.

8.  Haben wir die Verzögerung zu vertreten, kann der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag 
zurücktreten. Entsteht dem Kunden durch die Verzögerung ein Schaden, ist er berechtigt, eine pauschale Ent-
schädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 Prozent, insgesamt aber höchstens 
5 Prozent des Werts desjenigen Teils der Leistung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht ver-
tragsgemäß genutzt werden kann.

9.  Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren 
gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.

10.  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

11.  Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit 
Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälli-
gen Untergangs auf den Kunden über.

12.  Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Kunden. Auf Wunsch und Kosten des Kunden werden 
wir die Lieferung durch eine Transportversicherung absichern. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart 
und Versandweg Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch 
bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen zu Lasten des Kunden.

13.  Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; 
ausgenommen sind Paletten. Der Kunde hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

14.  Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten 
und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

15.  Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt unser Werk oder Lager verlassen hat. Das gilt auch  
bei Teillieferungen und dann, wenn wir weitere Leistungen, wie insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, 
übernehmen. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über.

16.  Verzögern sich oder unterbleiben der Versand oder die Abnahme infolge von Umständen, die der Kunde zu  
vertreten hat, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald wir ihm Versand- oder Abnahmebereitschaft  
angezeigt haben. Auf Wunsch und auf Kosten des Kunden sind wir verpflichtet, eine geeignete Versicherung 
abzuschließen.
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V. Arbeiten im Werk des Kunden oder eines vom Kunden beauftragten Unternehmens

Die nachfolgenden Pflichten obliegen dem Kunden auf seine Kosten:

1.   Der Kunde hat, soweit erforderlich, in ausreichender Anzahl bereit zu stellen:

 a) Kranführer und sonstige Facharbeiter mit dem von diesen benötigten Werkzeugen,

 b)  die für die Arbeiten erforderlichen Bedarfsgegenstände und Bedarfsstoffe, wie Rüsthölzer, Keile, Unter- 
lagen, Dichtungsmittel, Schmiermittel, Brennstoffe usw.,

 c) Gerüste, Hebebühnen und andere Vorrichtungen,

 d) Betriebskraft und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle,

 e) Heizung und allgemeine Beleuchtung,

 f)  für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große,  
geeignete, trockene und verschließbare Räume,

 g)  für unser Personal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume sowie den Umständen angemessene  
sanitäre Anlagen,

 h)  Schutzbekleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände für uns nicht branchen- 
üblich sind.

2.  Der Kunde hat alle diejenigen Maßnahmen zum Schutz unseres Personals und unseres Besitzes zu treffen,  
die er in eigenen Angelegenheiten treffen würde.

3. Anfahrtswege, der Aufstellungs- und Arbeitsfläche müssen geräumt und trocken sein.

4.  Vor Beginn der Arbeiten müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Lieferteile an der Bau-
stelle befinden und alle erforderlichen Vorarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass sofort nach Ankunft unse-
res Personals mit der Arbeit begonnen und ohne Unterbrechung gearbeitet werden kann.

5.  Der Kunde hat unseren Mitarbeitern unmittelbar nach Eintreffen im Werk oder auf der Baustelle eine weisungs- 
und abnahmeberechtigte Person zu benennen bzw. vorzustellen.

6.  Der Kunde hat für die Kosten einzustehen, die daraus resultieren, dass er die vorstehenden Pflichten nicht,  
mangelhaft oder verspätet erfüllt hat.

VI. Gewährleistung

1.  Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn er seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde hat das Produkt unverzüglich nach Eingang zu 
untersuchen. Er hat erforderlichenfalls durch Stichproben zu prüfen, ob die Lieferungen/Leistungen mangelfrei 
und für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Erkennbare Mängel sind uns innerhalb einer Woche nach 
Eingang des Produkts oder – wenn sich der Mangel erst später zeigt – innerhalb einer Woche ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Geschieht dies nicht, gilt das Produkt als genehmigt und der Kunde verliert seine Män-
gelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden. Gleiches gilt, wenn wir keine Gele-
genheit erhalten, gerügte Mängel zu prüfen oder wenn der Kunde ohne unsere Einwilligung Änderungen an den 
Lieferungen oder Leistungen vornimmt, es sei denn, die gerügten Mängel beruhen nicht auf den Änderungen.

2.   Unsere Haftung ist ausgeschlossen:

 a)  wenn unsere Produkte vom Kunden oder Dritten nicht sachgerecht gelagert, eingebaut, in Betrieb genom-
men oder genutzt werden,
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 b) bei natürlichem Verschleiß,

 c) bei nicht ordnungsgemäßer Wartung,

 d) bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel,

 e)  bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstige Arbeiten Dritter entstehen, in die wir nicht ausdrücklich 
eingewilligt haben,

 f)  bei Schäden, die durch chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse entstanden sind, soweit sich 
nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind,

 g) bei Produkten, die von uns gebraucht verkauft wurden.

3.  Bei berechtigten Mängelrügen sind wir, wenn sich innerhalb von sechs Monaten seit Inbetriebnahme heraus-
stellt, dass aufgrund eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes (insbesondere wegen fehlerhafter 
Bauart oder mangelhafter Ausführung) die gelieferten Teile unbrauchbar oder erheblich in ihrer Brauchbarkeit 
eingeschränkt sind, unter Ausschluss der Rechte des Kunden, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
herabzusetzen (Minderung), zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen 
Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung zu gewähren, andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. 
Die Nacherfüllung kann nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer 
neuen Ware erfolgen. Nur in dringenden Fällen, etwa zur Wahrung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unver-
hältnismäßig großer Schäden, darf der Kunde den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen lassen und von uns 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Die ausgetauschten Teile muss der Kunde in jedem Fall an 
uns herausgeben. Wir tragen im Falle der Mangelbeseitigung neben den Kosten des Ersatzstücks die erforderli-
chen Aufwendungen des Versandes sowie angemessene Kosten für Aus- und Einbau und – wenn erforderlich und 
nach Lage des Einzelfalles angemessen – die Kosten für Monteure und Hilfskräfte. Mehrkosten, die dadurch ent-
stehen, weil sich der Vertragsgegenstand an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet, hat der Kunde zu 
tragen.

4.  Jegliche Gewährleistung für das Ersatzstück ist auf offensichtliche, fertigungstechnische Mängel begrenzt.

5.  Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, ist der Kunde berechtigt, die Gegenleistung zu mindern oder – bei erheb-
lichen Mängeln – vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch 
als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungsversuche angemes-
sen und dem Kunden zumutbar sind. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des 
Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Kunden 
zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt 
hiervon unberührt.

6.  Die Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem Kunden oder 
nach Abnahme, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen 
Regelungen. Unsere Pflichten aus Nr. 7 dieses Abschnittes bleiben hiervon unberührt.

7.  Wir sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zur Rücknahme der neuen Ware bzw. zur Herabsetzung 
(Minderung) des Kaufpreises auch ohne die sonst erforderliche Fristsetzung verpflichtet, wenn der Abnehmer 
des Kunden als Verbraucher der verkauften neuen beweglichen Sache (Verbrauchsgüterkauf) wegen des Mangels 
dieser Ware gegenüber dem Kunden die Rücknahme der Ware oder die Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises 
verlangen konnte oder dem Kunden ein ebensolcher daraus resultierender Rückgriffsanspruch entgegengehalten 
wird. Wir sind darüber hinaus verpflichtet, Aufwendungen des Kunden, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu er setzen, die dieser im Verhältnis zum Endverbraucher im Rahmen der Nacherfüllung 
aufgrund eines bei Gefahrübergang von uns auf den Kunden vorliegenden Mangels der Ware zu tragen hatte. 

Seite 5 / 8



8.  Die Verpflichtungen aus Nr. 7 sind ausgeschlossen, soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen 
oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Kunde gegen-
über dem Endverbraucher eine besondere Garantie abgegeben oder Gewährleistungen übernommen hat, die über 
das gesetzliche Maß hinausgehen. Die Verpflichtung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Kunde seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist und wenn 
er selbst nicht aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Ausübung der Gewährleistungsrechte gegenüber dem 
Endverbraucher verpflichtet war oder diese Rüge gegenüber einem ihm gestellten Anspruch nicht vorgenommen 
hat.

9.  Unberührt von den vorstehenden Regelungen bleiben Ansprüche des Bestellers aus vorsätzlichen und grob fahr-
lässigen Pflichtverletzungen unsererseits, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer 
Garantie durch uns sowie Rückgriffsrechte des Bestellers aus § 478 BGB, soweit diese nicht über die gesetzli-
chen Sachmängelansprüche hinausgehen.

10.  In Fällen höherer Gewalt sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. Schadensersatzansprüche sind insoweit 
ausgeschlossen.

11. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln sind ausgeschlossen.

VII. Haftung

1.  Wir haften unabhängig von den Haftungsbeschränkungen dieses Abschnittes nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverlet-
zung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die 
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst 
werden, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unse-
ren Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertre-
ter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben.

2.  In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbar-
keitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen 
der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften 
wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie erfasst ist.

3.  Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtun-
gen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch nur, soweit die 
Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

4.  Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausge-
schlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

5.  Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei 
dem Kunden oder nach Abnahme. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren 
Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir, 
unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.

6.  Wir fertigen Studien nach bestem Wissen an. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann hieraus nicht abgeleitet 
werden und auch nicht Grund einer Beanstandung sein.
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7.  Bei Auftragskonstruktionen übernehmen wir eine Haftung nur für offensichtliche konstruktive und zeichentech-
nische Mängel. Der Kunde hat die überlassenen Zeichnungen zu prüfen, bevor eine Fertigungsfreigabe erfolgen 
kann. Wird dies von dem Kunden unterlassen, erlischt die Gewährleistung. Hierdurch verursachte Nachbesse-
rungskosten trägt der Kunde.

8.  Entwicklungsarbeiten werden nach bestem Wissen durchgeführt. Sollte im Laufe der Entwicklungsarbeit er-
kennbar werden, dass das Ziel ohne mein direktes Verschulden nicht oder nicht vollständig erreicht werden 
kann, entsteht hierdurch kein Haftungsanspruch. Der Kunde ist berechtigt, in diesem Fall durch unverzügliche, 
schriftliche Mitteilung die Entwicklungsarbeiten abzubrechen. Er hat die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen 
Entwicklungskosten zu tragen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1.  Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen 
den Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im 
Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers, z. B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung 
einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zu-
rück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemes-
senen Betrages für die Verwertungskosten, ist der Verwertungserlös mit den uns vom Besteller geschuldeten 
Beträgen zu verrechnen.

2.  Der Besteller hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch, 
Feuer, Wasser und sonstige Schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Hierdurch tritt der Besteller schon 
jetzt sämtliche Ansprüche gegen die Versicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Besteller auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

3.  Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder 
zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Besteller widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für des-
sen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn 
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung 
ist der Besteller auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es 
wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange 
unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Besteller bestehen.

4.  Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird in jedem Fall für uns vorgenom-
men. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklu-
sive der Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren 
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) 
zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestellers in Folge der 
Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Besteller und wir uns einig, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so entstandenes Allein- 
oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Besteller für uns.
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5.  Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Besteller auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.

6.  Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten. Als Wert der Vorbehaltsware gilt hierfür der Nettorechnungsbetrag der von uns 
gelieferten Ware abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1/3.

IX. Schlussbestimmungen

1.  Erfüllungsort ist Sonsbeck.

2.  Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich 
zwischen uns und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen uns und ihm geschlossenen Ver-
trägen ist Sonsbeck. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu 
verklagen.

3.  Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

4.  Wir speichern Daten unserer Kunden im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß dem  
Bundesdatenschutzgesetz.
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